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Anlage 4

Änderungen des TIR-Übereinkommens 1975  

angenommen vom TIR-Verwaltungsausschuss am 20. Oktober 2000

Artikel 3

Der Wortlaut des Artikels 3 wird durch folgenden Wortlaut ersetzt: 

„Artikel 3

Voraussetzung für die Anwendung dieses Übereinkommens ist, 

a) dass der Warentransport durchgeführt wird 

i) mit Straßenfahrzeugen, Lastzügen oder Behältern, die vorher nach den in Kapitel III 

Abschnitt a festgelegten Bedingungen zugelassen worden sind, oder 

ii) mit anderen Straßenfahrzeugen, Lastzügen oder Behältern, sofern die in Kapitel III 

Abschnitt c festgelegten Bedingungen beachtet werden, oder 

iii) mit Straßenfahrzeugen oder Spezialfahrzeugen wie Bussen
1
, Kränen, Kehrmaschinen, 

Betonmischmaschinen usw., die ausgeführt werden und daher selbst als Waren gelten 

und die unter den in Kapitel III Abschnitt c festgelegten Bedingungen selbständig von 

einer Abgangszollstelle zu einer Bestimmungszollstelle gelangen. Transportieren solche 

Fahrzeuge andere Waren, so finden die unter Ziffer i oder ii genannten Bedingungen 

entsprechend Anwendung; 

dass für den Warentransport eine Bürgschaft von Verbänden geleistet wird, die nach Artikel 6 

zugelassen worden sind, und der Transport unter Verwendung eines Carnet TIR durchgeführt wird, das 

dem in Anlage 1 wiedergegebenen Muster entspricht.“ 

Anlage 2 Artikel 3 Absatz 11 Buchstabe a

Nach dem letzten Satz in Artikel 3 Absatz 11 Buchstabe a ist folgender neuer Satz einzufügen: 

"Bei Fahrzeugen mit Schiebeplanen ist ein Überfall ebenfalls nicht erforderlich." 
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Anlage 2 Artikel 4

Folgender neuer Artikel 4 wird eingefügt: 

„Artikel 4

Fahrzeuge mit Schiebeplanen

(1) Die Artikel 1, 2 und 3 gelten auch für Fahrzeuge mit Schiebeplanen, soweit sie darauf anwendbar 

sind. Außerdem müssen diese Fahrzeuge den Bestimmungen dieses Artikels entsprechen. 

(2) Schiebeplanen, Boden, Türen und andere Bestandteile des Laderaums müssen den Erfordernissen in 

Artikel 3, Absätze 6, 8, 9 und 11 oder denen in nachstehenden Ziffern (i) bis (vi) entsprechen. 

(i) Schiebeplane, Boden, Türen und alle weiteren Bestandteile des Laderaums müssen so 

zusammengefügt sein, dass sie ohne Hinterlassung sichtbarer Spuren nicht geöffnet oder 

geschlossen werden können. 

(ii) Die Schutzdecke muss den festen Teil am Fahrzeugdach um mindestens ¼ des tatsächlichen 

Abstands zwischen den Spanngurten überdecken. Die Schutzdecke muss den festen Teil am 

Fahrzeugboden um mindestens 50 mm überdecken. Die horizontale Öffnung zwischen der 

Schutzdecke und dem festen Teil des Laderaums darf 10 mm, senkrecht an einer beliebigen 

Stelle der Längsachse des Fahrzeuges gemessen, nicht überschreiten, wenn der Laderaum 

zollamtlich verschlossen ist. 

(iii) Die Führung der Schiebeplane und andere bewegliche Teile müssen so zusammengefügt sein, 

dass zollamtlich verschlossene Türen und andere bewegliche Teile nicht ohne Hinterlassung 

sichtbarer Spuren von außen geöffnet oder geschlossen werden können. Die Führung der 

Schiebeplane und andere bewegliche Teile müssen so zusammengefügt sein, dass der Zugang 

zum Laderaum ohne Hinterlassung sichtbarer Spuren nicht möglich ist. Das System ist in 

Zeichnung 9 im Anhang zu diesen Bestimmungen dargestellt. 

(iv) Der waagerechte Abstand zwischen den Ringen für den Zollverschluss darf an den festen 

Bestandteilen des Fahrzeugs 200 mm nicht übersteigen. Der Abstand kann auch größer sein, 

darf jedoch höchstens 300 mm auf jeder Seite des Holms betragen, wenn die Art der 

Konstruktion des Fahrzeugs und die Schutzdecke als solche jeden Zugang zum Laderaum 

verhindern. Die in Unterabsatz (ii) enthaltenen Bestimmungen müssen in jedem Fall erfüllt 

sein.

(v) Der Abstand zwischen den Spanngurten darf höchstens 600 mm betragen. 
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(vi) Die Befestigungsmittel zur Befestigung der Schutzdecke an den festen Bestandteilen des 

Fahrzeugs müssen den Erfordernissen in Artikel 3, Absatz 9 entsprechen.“ 

Folgende neue Zeichnung ist den vorhandenen Zeichnungen in Anlage 2 hinzufügen:
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Zeichnung Nr. 9

BEISPIEL FÜR EINE KONSTRUKTION EINES FAHRZEUGES MIT SCHIEBEPLANEN

Zeichn. Nr.9.2

Zeichn. Nr.9.1
Zeichn. Nr.9.3

Abstand zwischen
Spanngurten

Befestigungs-
seil

Spanngurte

Dichtlippe

Spanngurt

Planenöse

Ring am unteren Rahmen

unterer Rahmen

Haken für Spanngurt

Holm

Schiebeplane

Spannvorrichtung

Zeichn. Nr. 9.3

Schutzdeckenüberfall - unten

Dach

Laufschiene für Spanngurt

oberer Rahmen

Dichtlippe

Holm-Laufschiene

Schiebeplane

Holm

Zeichn. Nr. 9.2

Schutzdeckenführung und Überfall - oben

die Schutzdecke muss mind. 1/4
des Abstandes zwischen
den Spanngurten überlappen

Laderaumboden

die Schutzdecke muss
mind. 50mm überlappen

Befestigungsring

Schutzdecke

ddd

Befestigungsseil

Zeichn. Nr. 9.1

Laderaumboden

Befestigungsseil
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Anlage 7 Teil I Artikel 4 Absatz 11 Buchstabe a

Nach dem letzten Satz in Artikel 4 Absatz 11 Buchstabe a ist folgender neuer Satz einzufügen: 

"Bei Behältern mit Schiebeplanen ist ein Überfall ebenfalls nicht erforderlich." 

Anlage 7 Teil I Artikel 5

Der Wortlaut des Artikels 5 wird durch folgenden Wortlaut ersetzt: 

„Artikel 5

Behälter mit Schiebeplanen

(1) Die Artikel 1, 2 und 3 gelten auch für Behälter mit Schiebeplanen, soweit sie darauf anwendbar 

sind. Außerdem müssen diese Behälter den Bestimmungen dieses Artikels entsprechen. 

(2) Schiebeplanen, Boden, Türen und andere Bestandteile des Behälters müssen den Erfordernissen in 

Artikel 4 Absätze 6, 8, 9 und 11 oder denen in nachstehenden Ziffern (i) bis (vi) entsprechen. 

(i) Schiebeplane, Boden, Türen und alle weiteren Bestandteile des Behälters müssen so 

zusammengefügt sein, dass sie ohne Hinterlassung sichtbarer Spuren nicht geöffnet oder 

geschlossen werden können. 

(ii) Die Schutzdecke muss den festen Teil am Dach des Behälters um mindestens ¼ des 

tatsächlichen Abstands zwischen den Spanngurten überdecken. Die Schutzdecke muss den 

festen Teil am Behälter um mindestens 50 mm überdecken. Die horizontale Öffnung zwischen 

der Schutzdecke und dem festen Teil des Behälters darf 10 mm, senkrecht an einer beliebigen 

Stelle der Längsachse des Behälters gemessen, nicht überschreiten, wenn der Behälter 

zollamtlich verschlossen ist. 

(iii) Die Führung der Schiebeplane und andere bewegliche Teile müssen so zusammengefügt 

sein, dass zollamtlich verschlossene Türen und andere bewegliche Teile nicht ohne 

Hinterlassung sichtbarer Spuren von außen geöffnet oder geschlossen werden können. Die 

Führung der Schiebeplane und andere bewegliche Teile müssen so zusammengefügt sein, dass 

der Zugang zum Behälters ohne Hinterlassung sichtbarer Spuren nicht möglich ist. Das System 

ist in Zeichnung 9 im Anhang zu diesen Bestimmungen dargestellt. 

(iv) Der waagerechte Abstand zwischen den Ringen für den Zollverschluss darf an den festen 

Bestandteilen des Behälters 200 mm nicht übersteigen. Der Abstand kann auch größer sein, 

darf jedoch höchstens 300 mm auf jeder Seite des Holms betragen, wenn die Art der 
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Konstruktion des Behälters und die Schutzdecke als solche jeden Zugang zum Behälter 

verhindern. Die in Unterabsatz (ii) enthaltenen Bestimmungen müssen in jedem Fall erfüllt 

sein.

(v) Der Abstand zwischen den Spanngurten darf höchstens 600 mm betragen. 

(vi) Die Befestigungsmittel zur Befestigung der Schutzdecke an den festen Bestandteilen des 

Behälters müssen den Erfordernissen in Artikel 4 Absatz 9 entsprechen.“ 

Folgende neue Zeichnung ist den vorhandenen Zeichnungen in Anlage 7 Teil I hinzufügen: 
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Zeichnung Nr. 9

BEISPIEL FÜR EINE KONSTRUKTION EINES BEHÄLTERS MIT SCHIEBEPLANEN 

Zeichn. Nr.9.2

Zeichn. Nr.9.1
Zeichn. Nr.9.3

Abstand zwischen
Spanngurten

Befestigungs-
seil

Spanngurte

Dichtlippe

Spanngurt

Planenöse

Ring am unteren Rahmen

unterer Rahmen

Haken für Spanngurt

Holm

Schiebeplane

Spannvorrichtung

Zeichn. Nr. 9.3

Schutzdeckenüberfall - unten

Dach

Laufschiene für Spanngurt

oberer Rahmen

Dichtlippe

Holm-Laufschiene

Schiebeplane

Holm

Zeichn. Nr. 9.2

Schutzdeckenführung und Überfall - oben

die Schutzdecke muss mind. 1/4
des Abstandes zwischen
den Spanngurten überlappen

Laderaumboden

die Schutzdecke muss
mind. 50mm überlappen

Befestigungsring

Schutzdecke

ddd

Befestigungsseil

Zeichn. Nr. 9.1

Laderaumboden

Befestigungsseil
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